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RS OGH 1982/9/15 1Ob693/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1982

Norm

ABGB §936 IV

ABGB §1158 IV

ABGB §1162 IV

Rechtssatz

Nur dort, wo die Aufkündigung eines Dauerschuldverhältnisses ohne Angabe von Gründen erfolgen kann, besteht die

Möglichkeit, andere als sie in der Aufkündigung angeführten Gründe geltend zu machen.
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